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Landeshauptstadt Stuttgart Ss U1T1GA
Amtfür öffentliche Ordnung T I RT

Landeshauptstadt Stuttgart, Amtfür öffentliche Ordnung, Lebensmittelüberwachung,
70161 Stuttgart Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Hausadresse:
Hauptstätter Straße 58

Stefan Leibfarth 70178 Stuttgart

vom 19.01.2019
VIG-Antrag

23.01.2019

Sehr geehrter Herr Leibfarth,

hiermit bestätigen wir den EingangIhres o. a. Antrags vom 19.01.2019.

Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieht das Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
nicht vor. Wir legen daherIhren Antrag dahingehend aus, dass Sie Informationen nach
S 2 Absatz 1 Nr. 1 VIG zu allen Daten überfestgestellte nicht zulässige Abweichungen
von Anforderungen nach dem Lebensmittelrecht sowie Maßnahmenund Entscheidun-
gen, die im Zusammenhang mit den genannten Abweichungengetroffen wurden,in
dem genanntenBetrieb für die beidenletzten Betriebsprüfungen wünschen.

Wir werden den von Ihnen benannten Betrieb zu Ihrem Antrag und unserer Antwort ins-
besondere zur Fragein Ziffer 2 Ihres Antrags gemäß 8 5 VIG anhören, wodurch sich die
Entscheidungsfrist um einen weiteren Monat verlängert.

Sie haben der Datenweitergabe gemäß Artikel 21 Datenschutzgrundverordnung wider-
sprochen. Hierzu haben Sie aus Gründen,die sich aus Ihrer besonderenSituation er-
geben,das Recht. Ihre besondere Situation haben Sie jedoch nicht dargelegt. Bisherist
Ihr Widerspruch somit unbegründet. Wir weisen Sie darauf hin, dass gemäß 8 5 Abs. 2
Satz 4 VIG auf Nachfrage desDritten (betroffener Betrieb) diesem der Name unddie
Adresse des Antragstellers offen zu legenist. Wird der Widerspruch der Datenweiterga-
be nicht zurückgenommenoderentsprechend begründet, ist daher eine Bearbeitung
Ihres Antrags nicht möglich. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Ihren Antrag unter dieser
Vorgabe aufrechterhalten wollen oder Ihren Antrag zurücknehmen möchten.

Falls Sie Ihren Antrag aufrechterhalten, bitten wir weiterhin um Mitteilung, ob Sie mit
Ihrer Frage zu Ziffer 1 nur die durchgeführten Routinekontrollen meinenoderalle le-
bensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen wie z. B. auch Nachkontrollen oder An-
lasskontrollen.

Sie erreichen uns mit: Konto der Stadtkasse:
Sprechzeiten: © bis Haltestelle Stadtmitte BW Bank Stuttgart
Mobis Mi 08:30 - 12:00 Uhr [D und SR bis Haltestelle Nr. 2 002 408 (BLZ 600 501 01)
Do 08:30 - 15:30 Uhr Österreichischer Platz IBAN: DE28600501010002002408
Fr 08:30 - 11:30 Uhr [&] Behindertenparkplatz Tiefgarage Schwabenzentrum BIC: SOLA DE ST



Du

Aufgrund der Vielzahl von VIG Anfragen, die über das Online-Portal „FragDenStaat'hier
eingegangensind, werden wir höchstwahrscheinlich Ihren Antrag nicht fristgerecht ge-
mäß $ 5 Absatz 2 VIG beantworten können. Unter Ausnutzungaller zur Verfügung ste-

hender Ressourcen werdenwir die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs
schnellstmöglich bearbeiten und bescheiden.

Die Auskunftserteilung ist grundsätzlich bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 €
gemäß 8 7 Abs. 1 VIG gebühren- und auslagenrfrei. Allerdings kann dieser Verwal-
tungsaufwand überschritten werden, wenn dasbetroffene Unternehmen Einwendungen

erhebt oder gar den Rechtsweg beschreitet. In diesem Fall werden kostendeckende
Gebühren und Auslagen erhoben.

Mit freundlichen Grüßen

Amtfür öffentliche Ordnung Stuttgart
- Lebensmittelüberwachung-
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